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RiBGH Prof. Dr. Andreas Jurgeleit 
ist seit Januar 2013 Mitglied des für Bau- und Archi-
tektenrecht zuständigen VII. Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs. Er ist Honorarprofessor der juristischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

RiBGH Dagmar Sacher 
gehörte am OLG Hamm einem für Baurecht zuständi-
gen Zivilsenat an und wurde im Alter von 48 Jahren 
Richterin am BGH und dem vornehmlich für das Bau- 
und Architektenrecht zuständigen VII. Zivilsenat 
zugewiesen. Neben ihrer richterlichen Tätigkeit ver-
fasste sie Beiträge zum Kompendium des Baurechts 

(hrsg. von Kniffka/Koeble) und hat in der 3. Auflage des Beck‘schen 
VOB-Kommentars, Teil B, die Einleitung übernommen. Frau Sacher 
ist Mitherausgeberin der Zeitschrift NZBau. Seit 2016 ist sie Beisitzen-
de im Vorstand des Deutschen Baugerichtstags.

RA Prof. Dr. Heiko Fuchs 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, ge-
schäftsführender Partner in der Kanzlei Kapellmann 
und Partner Rechtsanwälte mbB. Er ist Honorarpro-
fessor an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf. Sein Arbeitsschwerpunkt liegt 
neben der gerichtlichen Tätigkeit auf dem Gebiet des 

juristischen Projektmanagements für mittlere und große nationale 
und internationale Bau- und Anlagenbauprojekte, wozu auch seine 
Tätigkeit als Schiedsrichter zählt. Prof. Dr. Fuchs ist durch zahlreiche 
Seminare und Veröffentlichungen zum Bauvertrags- und Architek-
tenrecht bekannt. 

RA Prof. Thomas Karczewski 
ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und 
Partner der Anwaltskanzlei Rembert Rechtsanwälte 
in Hamburg. Seit 1989 ist er als Rechtsanwalt und 
spezialisierter Bau- und Immobilienrechtler tätig 
und seit 2007 Lehrbeauftragter für Privates Bau-
recht und Wirtschaftsrecht an der Hochschule 21 

(Buxtehude). Er ist Gründer des Baurechtskolloquiums Hamburg 
und ein bundesweit gefragter Referent für baurechtliche Themen. 
Prof. Karczewski ist Mitautor in Kommentaren zum Bauvertrags-
recht und veröffentlicht bei „ibr-online“ und „IBR Immobilien- & 
Baurecht“ regelmäßig zur aktuellen Rechtsprechung.

RA Oliver Koos 
ist Rechtsanwalt mit Tätigkeitsschwerpunkt baube-
gleitende Beratung im Privaten Baurecht mit beson-
derem Fokus auf Vertragsgestaltung, Mängelrechte, 
Sicherheiten, Bauzeit, Nachtrags- und Schlussrech-
nungsprüfung und Streitlösung. Herr Koos ist Lehr-
beauftragter an der Philipps-Universität Marburg und 

der Hochschule RheinMain in Wiesbaden. Ferner ist er ständiger Mit-
arbeiter der Zeitschrift „IBR Immobilien- & Baurecht“ sowie Autor 
zahlreicher Veröffentlichungen. Er ist Co-Autor im Beck’schen VOB- 
Kommentar, im VOB/B Kommentar von Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel 
und im Kommentar von Messerschmidt/Voit zum Privaten Baurecht.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang 
ist seit 1991 Sachverständiger für Baubetriebs- und 
Bauwirtschaftsfragen und Projektmanagement und 
wurde 1993 von der IHK Darmstadt zum ö.b.u.v. Sach-
verständigen für Baupreisermittlung und Abrechnung 
im Hoch- und Ingenieurbau sowie Bauablaufstörun-
gen berufen. Heute ist er wissenschaftlicher Beirat 

und Gesellschafter der LHR GmbH & Co. KG, Heppenheim, und gut-
achterlich sowie beratend auf Abrechnungs-, Vergütungs- und Nach-
tragsfragen sowie Bauablaufstörungen spezialisiert. Auf diesen 
Gebieten ist er häufig auch als Schiedsgutachter oder Gerichts- 
sachverständiger für Land- und Oberlandesgerichte tätig. Seit 1995 
ist er Professor für Bauwirtschaft, Baubetrieb und Projektmanage-
ment an der Hochschule Darmstadt. 

VorsRiLG Dr. Johannes Hogenschurz 
ist Richter am Landgericht Köln und seit vielen Jahren 
als Referent zum Wohnungseigentumsrecht u. a. in 
der Richterfortbildung (Deutsche Richterakademie) 
sowie in der Verwalterfortbildung des Verbands 
Nordrhein-Westfälischer Immobilienverwalter e. V. 
tätig. Er ist Mitautor u. a. der Kommentare zum WEG 

von Jennißen und von Timme (BeckOK WEG) sowie des Beck’schen 
Formularbuch WEG (Hrsg. H. Müller).

RiOLG Dr. Tobias Rodemann 
kennt die Abwicklung von Baustreitigkeiten als Rich-
ter am Oberlandesgericht Düsseldorf in einem für 
Bau- und Werkvertragssachen zuständigen Zivilsenat 
und aus seiner früheren Tätigkeit als Rechtsanwalt. 
Herr Dr. Rodemann ist als Schiedsrichter und Dozent 
bei Verbänden tätig, Mitautor von Thode/Wirth/Kuf-

fer, Praxishandbuch Architektenrecht, Bearbeiter des Werkvertrags-
rechts im Erman, BGB-Kommentar und ständiger Mitarbeiter der 
Zeitschriften „IBR Immobilien- & Baurecht“ und „Baurecht“.

RA Dr. Stephan Bolz 
ist Rechtsanwalt in Mannheim, Schriftleiter der Zeit-
schrift IBR Immobilien- & Baurecht und des Inter-
net-Dienstes IBR-ONLINE. Zuvor hat er als Syndikus-
anwalt in den Rechtsabteilungen eines großen 
deutschen Bauunternehmens und eines weltweit 
tätigen Technologiekonzerns gearbeitet und Hoch-, 

Tief-, Ingenieur- und Anlagenbauprojekte aller Größenordnungen 
vor allem in der Vertragsgestaltung und baubegleitend beraten. 
Herr Dr. Bolz ist Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen, u. a. in 
den Zeitschriften BauR und ZfBR sowie im Jahrbuch Baurecht. Zu-
dem bearbeitet er die §§ 640, 644 und 646 BGB im Kommentar zum 
neuen Bauvertragsrecht von Leinemann/Kues (Hrsg.) und die §§ 1 
und 2 VOB/B im ibr-online-Kommentar VOB/B.

Nähere Infos und Anmeldung unter www.ibr-seminare.de

IBR-SEMINARE I Wissen kompakt.

 

Datum: Freitag, 06.11.2020, 09:30 – 19:15 Uhr, und Samstag, 07.11.2020, 09:00 – 17:00 Uhr
Ort: Radisson Blu Hotel, Mannheim Preis: 599,– Euro zzgl. 19% MwSt. (15 Zeitstunden)
     499,– Euro zzgl. 19% MwSt. (10 Zeitstunden)

30. IBR-Fortbildungsveranstaltung
für Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht gemäß § 15 FAO (15 oder 10 Zeitstunden)
Neue Entwicklungen im Bau- und Architektenrecht



Teilnehmerkreis 

Fachanwälte für Bau- und Architektenrecht, Rechtsanwälte mit dem 
Arbeits- oder Interessenschwerpunkt Bau- und Architektenrecht.

Ziel 

Gemäß § 15 der Fachanwaltsordnung der Rechtsanwaltskammern 
muss, wer eine Fachanwaltsbezeichnung führt, seit 01.01.2015 
jährlich an der Aus- oder Fortbildung dienenden Veranstaltungen 
„hörend oder dozierend teilnehmen“. Mindestens 15 Zeitstunden 
hat der Fachanwalt der Rechtsanwaltskammer unaufgefordert 
nachzuweisen, wobei höchstens fünf Zeitstunden im Wege des 
Selbststudiums absolviert werden können, sofern eine Lernkont-
rolle erfolgt. Während unserer Veranstaltung greifen innerhalb 
von 15 Zeitstunden neun hochkompetente und renommierte 
Re-ferenten aktuelle Fragestellungen aus der Praxis des Bau- und 
Ar-chitektenrechts auf, um neue Erkenntnisse und Erfahrungen 
zu vermitteln und diese zu diskutieren.

Hinweis 

Die Gesamtveranstaltung umfasst 15 Zeitstunden gemäß § 15 FAO. 
Teilnehmer, die nur 10 Zeitstunden besuchen wollen, haben die Wahl 
zwischen den verschiedenen Vorträgen. 

Programm

Freitag, 06.11.2020

09:30 – 11:00 Uhr  Mitwirkungspflichten und -obliegenheiten  
des Auftraggebers im Bauvertrag
(RiBGH Prof. Dr. Andreas Jurgeleit)

11:00 – 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 – 13:15 Uhr  Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts- 
    hofs zum Bau- und Architektenrecht

(RiBGH Dagmar Sacher)

13:15 – 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 – 15:45 Uhr Kostenplanung und Kostenhaftung des 
Architekten (RA Prof. Dr. Heiko Fuchs)

15:45 – 16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 – 17:30 Uhr  Unwirksame Abnahmeklauseln in Bauträger- 
    verträgen und ihre Rechtsfolgen 

(RA Prof. Thomas Karczewski)

17:30 – 17:45 Uhr Kaffeepause

17:45 – 19:15 Uhr  Neues zu Sicherheiten am Bau  
(RA Oliver Koos)

Samstag, 07.11.2020

09:00 – 11:00 Uhr  Aktuelle Fragen des Bau- und Architektenrechts  
in der neueren Rechtsprechung der Oberlandes- 

    gerichte (RiOLG Dr. Tobias Rodemann)

11:00 – 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 – 12:45 Uhr Nachweissystematik und Nachweistiefe bei 
Bauablaufstörungen, dargestellt anhand 
eines mehrstufigen Nachweisverfahrens 
(Prof. Dr.-Ing. Andreas Lang)

12:45 – 13:15 Uhr Mittagessen – Snack/Stehimbiss

13:15 – 15:15 Uhr  WEG-Reform 2021  
(VorsRiLG Dr. Johannes Hogenschurz)

15:15 – 15:30 Uhr  Kaffeepause

15:30 – 17:00 Uhr Hinweispflichten des Auftragnehmers  
bei lückenhafter Leistungsbeschreibung
(RA Dr. Stephan Bolz)
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